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Wer in Rom lebt, muß wie ein Römer leben 
— und darf  es auch. 

Raape, § 55 IV. (S. 577) 
Hervorhebung im Original 

Einleitung 

Eine neue Frage wird gestellt im internationalen Deliktsrecht: Muß bei einem 
Distanzdelikt der Erfolgsort  „vorhersehbar" sein? Im „jüngeren Schrifttum", so 
kann man lesen, wird eine Einschränkung der hergebrachten Ubiquitätsregel 
durch Vorhersehbarkeit bzw. Zurechenbarkeit des Erfolgsortrechts  gefordert. 1 

Noch kann man den Gedanken als „seltsam" abtun.2 Aber er greift  um sich. Art. 
45 Abs. 2 des portugiesischen Zivilgesetzbuchs3 lautet bereits seit 1966: 

„Wenn das Gesetz des Staates, in welchem die schädigende Wirkung eingetreten 
ist, den Handelnden als haftbar ansieht, aber das Gesetz des Landes, in welchem 
seine Tätigkeit erfolgt  ist, ihn nicht so ansieht, ist das erste Gesetz anwendbar, 
sofern der Handelnde den Eintritt eines Schadens in jenem Land als Folge seiner 
Handlung oder Unterlassung voraussehen mußte."4 

In Peru bestimmt Art. 2097 Abs. 2 des Zivilgesetzbuchs5 vom 24. Juli 1984: 

„Hält das Recht des Ortes, wo der Schaden eingetreten ist, den Handelnden für 
haftbar,  aber nicht das Recht des Ortes, wo die Tätigkeit oder Unterlassung stattfand, 
die den Schaden herbeiführte,  so ist das erstere Recht anwendbar, falls der Handelnde 
den Eintritt des Schadens an besagtem Ort als Folge seiner Handlung oder Unterlas-
sung vorhersehen mußte."6 

Das Schweizer IPR-Gesetz vom 18. Dezember 1987 (schweiz. IPRG)7 kennt 
in Art. 133 Abs. 2 S. 2 folgende Anknüpfungsregel: 

1 Vgl. die Feststellung von Kreuzer, IPRax 1982, 1, 3. 
2 So die Bemerkung Kegels, § 18 IV. 3. b) (S. 475), zu Art. 7 der Haager Konvention 

vom 2.3.1973 über das auf die Produktenhaftpflicht  anwendbare Recht. 
3 In der Fassung der Gesetzesverordnungen Nr. 47 344 v. 25.11.1966 und Nr. 496/ 

77 v. 25.11.1977, beide (teilweise) abgedruckt bei Andrade Pires de Lima/Matos 
Antunes Varela, S. 13-49. 

4 Übersetzung nach Makarov, Nationale Kodifikationen, S. 196 ff.,  209, textgleich 
mit RabelsZ 32 (1968) 513, 519. 

5 Ausführlich zum neuen Código Civil von Peru: Samtleben, RabelsZ 49 (1985) 486 ff. 
6 Übersetzung nach RabelsZ 49 (1985) 522, 537; der Artikel geht zurück auf den 

umfassend rechtsvergleichend erarbeiteten Alternativentwurf  von Delia Revoredo de 
Debakey, vgl. Samtleben, RabelsZ 49 (1985) 486, 517 und RabelsZ 45 (1981) 800. 
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„Tritt der Erfolg nicht in dem Staat ein, in dem die unerlaubte Handlung begangen 
worden ist, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Erfolg eintritt, 
wenn der Schädiger mit dem Eintritt des Erfolges in diesem Staat rechnen mußte." 

In Österreich war „Vorhersehbarkeit" als Einschränkung der Anwendbarkeit 
des Erfolgsortrechts  schon für die Zeit vor Inkraftreten  des IPR-Gesetzes von 
1978 (öst. IPRG)8 höchstrichterlich anerkannt. Bei Distanzdelikten konnte das 
Recht des Erfolgsortes  nur dann in Anspruch genommen werden, „wenn der 
Schädiger — objektiv gesehen — damit rechnen mußte, daß sein Verhalten dort 
Auswirkungen zeitigen werde."9 Das öst. IPRG hat auf die Anknüpfung an den 
Erfolgsort  sogar völlig verzichtet10, weil der Erfolgsort  zufällig und unvorherseh-
bar sei.11 

Was ist das für ein Gedanke? Wird mit solchen Regelungen nicht ein materiell-
rechtliches Kriterium in die kollisionsrechtlichen Erwägungen hineingezogen? 
Muß man die Frage der Vorhersehbarkeit nicht dem jeweiligen Statut zu eigener 
— materiellrechtlicher — Berücksichtigung überlassen?12 Etwa dergestalt, daß 
jeder Irrtum über den Tatort ein Irrtum über Tatortrecht und damit ein Verbots-
irrtum ist?13 Was eigentlich verbirgt sich hinter der Forderung nach einer Vorher-
sehbarkeit des Erfolgsortes? 

Ausgangspunkt der in dieser Untersuchung angestellten Überlegungen ist die 
Vermutung, daß hinter der neuerdings auftauchenden Forderung nach Vorherseh-
barkeit des Erfolgsortes  ein allgemeines Prinzip steht. Es geht nicht nur um die 
alte Streitfrage,  ob an Handlungsort oder Erfolgsort  anzuknüpfen ist, wobei von 
den Gegnern der Erfolgsortanknüpfung  oft eingewandt wurde, daß der Erfolgsort 
unvorhersehbar sei.14 Es geht um mehr. Es geht um mehr, weil, so die Vermutung, 
nicht nur die Vorhersehbarkeit des Erfolgsortes  in Frage steht, sondern letztlich 
die Vorhersehbarkeit des Deliktsstatuts selbst: „Die Vorhersehbarkeit des anzu-
wendenden Rechts ist nicht allein ein traditionelles Ziel des Kollisionsrechts, 
sondern unter der Geltung des Grundgesetzes auch ein elementares Rechts- und 

7 Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG), BB1. 1988 15-60, in Kraft 
seit dem 1.1.1989, abgedruckt z. B. in IPRax 1988, 376-388. 

s Bundesgesetz vom 15. Juni 1978 über das internationale Privatrecht (IPR-Gesetz), 
öst. BGBl. Nr. 304/1978, in Kraft  seit dem 1.1.1979, abgedruckt z. B. in RabelsZ 43 
(1979) 375 ff. 

9 OGH 29.4.1981, JB1. 105 (1983) 380. 
10 Vgl. § 48 Abs. 1 S. 1 öst. IPRG. 
n Vgl. Beitzke, RabelsZ 43 (1979) 245, 271. 
12 Vgl. etwa die kritischen Bemerkungen von Beitzke, RabelsZ 43 (1979) 245, 271, 

zum öst. IPRG; vgl. weiterhin Kreuzer, IPRax 1982, 1, 3; W. Lorenz, Deutscher Rat 
für IPR, S. 177; Schmidt, FS Lehmann, S. 181; Stoll, FS Kegel, S. 130. 

13 Vgl. dazu Bär, S. 374 mit Nachw. in Fn. 40; Schikora, S. 148. 
14 Vgl. dazu etwa L. v. Bar, II, Nr. 287 (S. 120); L. Müller, S. 29; Walker, S. 526. 

Ausführliche Darstellung des früheren  Meinungsstreits z. B. bei Grußendorf,  S. 5 ff.; 
Roßbach, S. 93 ff.;  Schneeweiss, S. 34 ff. 
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Sozialstaatsgebot. Denn es geht im Kollisionsrecht nicht nur letztendlich auch 
um die Rechtssicherheit der materiellrechtlichen Beurteilung einer Einzelfrage, 
sondern — bildlich gesprochen — großflächig um die Vorhersehbarkeit des 
zugrunde liegenden Sockels der anzuwendenden Rechtsordnung."15 Wenn es 
aber um die Vorhersehbarkeit des Deliktsstatuts selbst geht, dann ist die Vorher-
sehbarkeit des Erfolgsortes  nur ein Teilaspekt dieser übergeordneten Fragestel-
lung. Die alte Streitfrage,  ob an Handlungs- oder Erfolgsort  anzuknüpfen ist, 
braucht in diesem Rahmen nicht entschieden zu werden, wenn und solange 
sowohl Handlungsort als auch Erfolgsort  als Anknüpfungspunkte in einem insge-
samt vorhersehbaren Deliktsstatut denkbar sind. Auch ansonsten soll zu der 
Frage, welche Anknüpfung in einer bestimmten Fallkonstellation die beste ist, 
nicht Stellung genommen werden. Es geht also nicht nur um mehr, es geht auch 
um weniger. 

Mit der Forderung nach Vorhersehbarkeit des Deliktsstatuts soll offenbar  einer 
bestimmten Erwartungshaltung der Parteien Rechnung getragen, einem Prävisions-
interesse entgegengekommen werden. Dann aber muß es eine Rechtsordnung 
geben, deren Anwendbarkeit im internationalen Deliktsrecht berechtigterweise 
erwartet werden darf.  Das "plötzlich" und „überraschend" angewandte Deliktssta-
tut enttäuscht diese Erwartung und führt  dazu, daß der Ruf nach „Vorhersehbar-
keit" laut wird. Welches Recht, aber, darf  man im internationalen Deliktsrecht 
erwarten? 

Die folgenden Ausführungen untersuchen diese Frage aus dem Blickwinkel 
eines konventionellen IPR-Verständnisses, wie es mit den Namen v. Savigny  und 
v. Wächter  verbunden wird. Sie beschränken sich weitgehend auf deutsches IPR. 
Auf die — heutzutage übliche — Auseinandersetzung mit den „Alternativen"16, 
den „Ersatzmodeilen"17 oder „Auflockerungstendenzen" 18 vornehmlich amerika-
nischer Provenienz wird verzichtet. Solche Ansätze, so glaubt der Verfasser, 
könnten letztlich nur zu einer „Atomisierung des Deliktsstatuts"19 führen, zu 
dem „judiziellen Chaos"20, in dem Amerika schon versunken scheint. Er vertraut 
darauf, daß es sich dabei nur um Sirenenklänge21 handelt, die zudem immer 
leiser werden, daß der größte Ansturm vorüber ist und man heute schon sagen 
kann: Diese  Zitadelle hat gehalten.22 

15 Müller-Graf,  RabelsZ 48 (1984) 289, 300/301. 
16 Buciek, S. 73. 
17 Schurig, S. 23 ff. 
iß Vgl. Schwiegel-Klein, S. 26 ff.;  Urwantschky, S. 38 ff. 
19 Hohloch, S. 2. 
20 Drobnig, in: Deutscher Rat für IPR, S. 307. 
21 Kegel, § 3 X. 2. a) (S. 128). 
22 Zu der gefallenen Zitadelle vgl. Prosser, 69 Yale L. J. 1099 (1960) und 50 Minn. 

L. Rev. 791 (1966). 


